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Stadt Eberswalde Dezernat II Postfach 10 06 50 • 16202 Eberswalde

SIE SPD-Fraktion
z.Hd. Herrn Hardy Lux
Karl-Marx-Platz 4

16225 Eberswalde

Datum 29.03.2017

Ihr Zeichen

lnserZeichen |-20.1 MI

Betrifft Anfrage-Nr.: AF/0079/2017

Sehr geehrter Herr Lux,

Ihre oben genannte Anfrage beantworten wir wie folgt:

1. Frage:

Spricht etwas dagegen, dass in den Haushaltssatzungen Wertgrenzen festgelegt
werden, ab denen Übertragungen der vorherigen Zustimmung durch den

Hauptausschuss bzw. der Stadtverordnetenversammlung bedürfen?
Antwort:

Der § 24 KomHKV regelt die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen
und Auszahlungen für laufende Verwaltung und für Investitionsauszahlungen. Die

Stadt Eberswalde hat zusätzlich in der Haushaltssatzung § 5 Punkt 3 und in den

Budgetregeln Punkt 12 und 13 die Übertragung von Ermächtigungen geregelt.

Gemäß § 24 KomHKV Absatz 1 sind die durch den Haushaltssatzungsbeschluss

beschlossenen Mittel des Haushaltsplanes, sofern im Haushaltsplan nichts anderes
vorgesehen ist, ganz oder in einem Anteil übertragbar.
Laut den Budgetregeln der Stadt Eberswalde bedürfen Mittel, die aus dem
Ergebnishaushalt als Ermächtigungsübertragung durch die dezentralen

Budgetverantwortlichen beantragt werden, einer ausreichenden Erläuterung und

werden in begründeten Fällen der Höhe nach in der Regel zu 50% und maximal zu
100% vom Kämmerer genehmigt. Sie dienen dem Geschäft der laufenden
Verwaltungstätigkeit und werden vom Kämmerer unter Beachtung der
gesamthaushalterischen Deckung entschieden.
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Überplanmäßige investive Mittel, die aus Ermächtigungsübertragung aus dem konsumtiven

Haushalt zur Verfügung gestellt werden sollen, werden unter Beachtung der Wertgrenzen

(Punkt 3 der Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde) als Beschlussvorlage der

Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung gestellt.

2. Frage:
Wie hoch sind die Anzahl und die Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen für

Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in den

Haushaltsjahren 2015 und 2016?

Antwort:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahr 2015 159 Anträge in Höhe von 1.602.588 Euro

als Ermächtigung übertragen worden. Für die Finanzrechnung der laufenden Verwaltung

(inklusive Kassenreste, finanzwirksame Bereitstellung für Rückstellungen für unterlassene

Instandhaltung) sind Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.670.887 Euro genehmigt

worden. Die angegebenen Werte sind vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2015.

Die Zahlen aus 2016 liegen noch nicht vor.

3. Frage:

Welche Übertragungen (Teilhaushalte, nähere Bezeichnung) oberhalb eines Wertes von 50.000

Euro wurden jeweils 2015 und 2016 genehmigt?

Antwort:

Die Übertragungen in Teilhaushalten 2015 entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle.

Die Zahlen aus 2016 liegen noch nicht vor.

4. Frage:

Wie hoch sind die Anzahl und die Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen für

Aufwendungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit jeweils in den
Haushaltsjahren 2015 und 2016?

Antwort:

Aus der Investitionstätigkeit sind im Jahr 2015 104 Anträge in Höhe von 6.292.996,28 Euro

(inklusive Kassenreste) als Ermächtigung übertragen worden.

Die Zahlen aus 2016 liegen noch nicht vor.
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5. Frage:

Welche Übertragungen (Maßnahmen) davon oberhalb eines Wertes von 100.000 Euro wurden

jeweils 2015 und 2016 genehmigt? Wie lange sind diese Mittel jeweils verfügbar? Gibt es in den

Jahren 2015 und 2016 geplante Investitionsmaßnahmen, die noch nicht begonnen wurden?

Antwort:
Die Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen entnehmen Sie bitte der

beigefügten Tabelle.

Die investiven Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zur letzten Zahlung der Maßnahme

wirksam. Sollte eine investive Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr noch nicht beginnen, so

bleibt sie bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 24

Absatz 2 Satz 2 KomHKV).

Die Zahlen aus 2016 liegen noch nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Stibane
Verwaltungsdezernentin

Anlage 1: Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt 2015
Anlage 2: Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit
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Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt 2015

Produktgruppe

11.10

11.17

11.17

11.17

11.18

11.18

12.60

21.10

21.10

25.30

36.25

36.50

36.63

42.40

Gemeindeorgane und
Verwaltungsführung

Liegenschaften (Grundvermögen)

Liegenschaften (Grundvermögen)

Liegenschaften (Grundvermögen)

Hochbau und
Gebäudebewirtschaftung
Hochbau und
Gebäudebewirtschaftung
Brandschutz

Grundschulen

Grundschulen

Zoologische Gärten

Jugendsozialarbeit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugendklub "STINO"

Sportstätten und Bäder

Sachkonto

501100

521100

521100

521100

521100

521100

521100

521100

521100

521100

527100

521100

522100

522100

Dienstaufwendungen für Beamte

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögends
Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögends

genehmgte Ermäch-
tigungsübertragung
Ergebnisrechnung

543.000,00

10.000,00

50.000,00

376.381,16

genehmigte Ermäch-
tigungsübertragung

Finanzrechnung
laufende Verwaltung

543.000,00

10.000,00

70.000,00

386.861,83

124.700,00

73.000,00

155.480,00

116.600,00

72.100,00

140.300,00

50.000,00

105.100,00

122.000,00

376.381,16
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Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt 2015

Produktgruppe

52.30

54.10

54.10

57.10

61.10

Denkmalschutz und -pflege

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -regelnden
Maßnahmen
Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -regelnden
Maßnahmen
Wirtschaftsförderung

Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Sachkonto

521100

522100

522100

527100

534100

Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögends

Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögends

Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen

genehmgte Ermäch-
tigungsübertragung
Ergebnisrechnung

46.633,47

0,00

0,00

50.341,59

genehmigte Ermäch-
tigungsübertragung

Finanzrechnung
laufende Verwaltung

54.900,45

105.984,18

50.000,00

50.341,59

104.824,00
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Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015

(ohne Berücksichtigung von Kassenresten)

Produktgruppe

11.13

11.17

11.17

11.17

11.17

11.18

25.30

28.20

Finanzverwaltung

Liegenschaften
(Grundvermögen)

Liegenschaften
(Grundvermögen)

Liegenschaften
(Grundvermögen)

Liegenschaften
(Grundvermögen)

Hochbau und
Gebäudebewirtschaftung

Zoologische Gärten

Familiengarten und
Veranstaltungsservice im
Familiengarten

Maßnahme

20020001

23080001

23080001

23080001

23080001

60050004

83070002

84070002

Hard- und Software -
Software Kämmerei

Grundstücksverkehr

Grundstücksverkehr

Grundstücksverkehr

Grundstücksverkehr

Hochbau - Projekt
Rathaussanierung

Sonstiger Bau -
Eiszeiterlebnispfad

Sonstiger Bau -
Wasserspielplatz
(Familiengarten)

Finanz konto

783400

782100

782100

782100

782100

785100

785300

785300

Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen
Vermögensgegenständen

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und
Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und
Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und
Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten und
Gebäuden

Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen

Auszahlungen für sonstige
Baumaßnahmen

Ermächti-
gungsüber-

tragung

55.955,00

90.000,00

71.748,00

74.800,00

78.000,00

832.604,62

145.500,00

183.991,32
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Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015

(ohne Berücksichtigung von Kassenresten)

Produktgruppe

36.50

42.40

51.12

52.21

54.10

54.10

54.10

54.10

54.10

Tageseinrichtungen für
Kinder

Sportstätten und Bäder

Räumliche Entwicklung /
Gesamtmaßnahmen der
Stadterneuerung und
Städtebauförderung

Grundstücksverkehr für
Wohnbauförderung

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Maßnahme

40050006

40050024

40050006

23080009

65060012

65060030

65060045

65060053

65060055

^

Hochbau - Kita
Nesthäkchen

Hochbau - Sozialgebäude
(Waldsportanlage)

Hochbau - Kita
Nesthäkchen

Grundstücksverkehr -
Wohngebiet Ostend

Tiefbau -
Niederschlagswasser-
leitung

Tiefbau - Eisenbahnstraße
4. BA, nur Gehwege

Tiefbau - Erich-Mühsam-
Straße, 2.BA

Tiefbau - Entwicklung
Bahnhofsbereich

Tiefbau - Triftstraße

Finanzkonto

785100

785100

785100

785100

785200

785200

785200

785200

785200

m

Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

i

Ermächti-
gungsüber-

tragung

458.726,33

51.000,00

606.167,18

387.634,24

285.060,11

350.000,00

134.922,89

436.942,76

67.000,00
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Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015

(ohne Berücksichtigung von Kassenresten)

Produktgruppe

54.10

54.10

54.10

54.10

54.10

54.10

54.10

54.61

55.22

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Gemeindestraßen,
Verkehrslenkende und -
regelnden Maßnahmen

Bau und Verwaltung von
Parkeinrichtungen

Bau und Verwaltung der
Niederschlagswasser-
beseitigungsanlagen

Maßnahme

65060056

65060060

65060064

65060069

65060070

65060072

65069999

65060094

65060012

Tiefbau - Teuberstraße

Tiefbau - Eberswalder
Straße

Tiefbau - Bushaltestellen

Tiefbau - Rudolf-
Breitscheid-Straße

Tiefbau - Altenhofer Straße
(Geh- und Radweg)

Tiefbau - Schillerstraße

Tiefbau - Parkplatz
Marienstraße

Tiefbau -
Niederschlagswasser-
leitung

Finanzkonto

785200

785200

785200

785200

785200

785200

785200

785200

785200

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen

Ermächti-
gungsüber-

tragung

60.000,00

290.500,00

99.621,92

106.229,20

178.325,79

131.582,90

161.568,24

111.144,71

105.167,25
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